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e.systeme21 GmbH
Boschstraße 38
89079 Ulm

Allgemeine Einkaufsbedingungen 

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich

1. Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren
Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an,
es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufs-
bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unse-
ren Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des
Lieferanten vorbehaltslos annehmen.

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks Ausführung dieses
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.

3. Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern gemäß § 310 Abs. 1
BGB; sie gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Lieferanten.

§ 2 Angebot

1. Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von zwei Wochen an-
zunehmen und uns eine entsprechende Auftragsbestätigung zu übersenden.

2. Änderungen durch den Lieferanten gleich welcher Art (z.B. bei Abweichung von Spezifika-
tionen, Material, Maßangaben, Herstellungsprozesse, etc.) stellen ein neues Angebot dar.
Ein Vertrag kommt daher nur dann zustande, wenn wir den Abweichungen/Änderungen
schriftlich zustimmen.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen

1. Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels abweichender schriftlicher
Vereinbarung schließt der Preis die Lieferung „frei Haus“ bzw. „frei Baustelle“, einschließ-
lich Verpackung ein. Die Rückgabe der Verpackung bedarf besonderer Vereinbarung.

2. Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese – entsprechend den Vorgaben in un-
serer Bestellung – die dort ausgewiesene Bestellnummer angeben; für alle wegen Nicht-
einhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich, so-
weit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu vertreten hat.

3. Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den Kaufpreis innerhalb von
30 Tagen, gerechnet ab Lieferung und Rechnungserhalt, mit 3% Skonto oder innerhalb
von 60 Tagen nach Rechnungserhalt netto.

4. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu.
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§ 4 Lieferzeit 

1. Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend.  
2. Der Lieferant ist verpflichtet, uns unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen 

Dauer der Verzögerung unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände 
eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die bedungene Lieferzeit 
nicht eingehalten werden kann. – Der Eintritt eines etwaigen Verzuges bleibt hiervon un-
berührt. 

3. Bei Geräten und Maschinen gilt die Lieferung erst dann als vollständig erbracht, wenn wir 
im Besitz aller erforderlichen Unterlagen (u.a. Prüfzeugnisse, Zertifikate, Atteste und Zu-
sammenstellungsverzeichnisse, Ersatzteilverzeichnisse sowie Betriebsvorschriften) sind. 

4. Im Falle des Lieferverzuges sind wir berechtigt, pauschalierten Verzugsschaden in Höhe 
von 1% des Lieferwertes pro vollendete Woche zu verlangen, jedoch nicht mehr als 5% 
des Gesamtauftragswertes; weitergehende gesetzliche Ansprüche (Rücktritt und Scha-
densersatz statt der Leistung) bleiben vorbehalten. Dem Lieferanten steht das Recht zu, 
uns nachzuweisen, dass infolge des Verzugs gar kein oder ein wesentlich niedrigerer 
Schaden entstanden ist. 

5. Eine vorbehaltslose Annahme einer verspäteten Lieferung enthält keinen Verzicht auf et-
waige, uns wegen des Lieferverzuges zustehende Ansprüche.  

 

§ 5 Gefahrenübergang – Dokumente 

1. Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, „frei Haus“ zu erfolgen. 
2. Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen exakt unsere 

Bestellnummer anzugeben; unterlässt er dies, so sind die dadurch entstehenden Verzöge-
rungen in der Bearbeitung nicht von uns zu vertreten. 

  

§ 6 Import- und Exportbestimmungen – Zoll 

1. Importierte Waren sind verzollt zu liefern. Der Lieferant ist verpflichtet, im Rahmen der 
jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen (u.a. nach Maßgabe der im Einzelnen ein-
schlägigen europäischen Verordnungen) auf eigene Kosten etwaige geforderte Erklärun-
gen und Auskünfte zu erteilen, Überprüfungen durch die Zollbehörde zuzulassen und er-
forderliche amtliche Bestätigungen beizubringen. 

2. Der Lieferant ist verpflichtet, uns über etwaige Genehmigungspflichten seiner Waren nach 
dem jeweils geltenden deutschen, europäischen (EU), US-amerikanischen Ausfuhr-, Zoll- 
und Außenwirtschaftsrecht sowie dem nach Ausfuhr-, Zoll- und Außenwirtschaftsrecht des 
Ursprungslandes seiner Waren so früh wie möglich vor dem bedungenen Liefertermin aus-
führlich und schriftlich zu unterrichten. Der Lieferant ist verpflichtet auf seine Kosten gefor-
derte Erklärungen und Auskünfte zu erteilen, Überprüfungen durch die Zollbehörde zuzu-
lassen und erforderliche amtliche Bestätigungen oder andere notwendigen Dokumente 
beizubringen, die für die Importverzollung von Waren notwendig sind. Etwaige Verzöge-
rungen, die wegen fehlender oder mangelhafter Erklärungen, Auskünfte oder Dokumente 
des Lieferanten verursacht werden, gehen zu Lasten des Lieferanten. 

3. Verletzt der Lieferant sind Verpflichtungen nach Abs. 1 und 2, trägt er sämtliche Aufwen-
dungen und Schäden sowie sonstige Nachteile (z.B. Nachforderungen ausländischer 
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Eingangsabgaben, Bußgelder, etc.), die uns hieraus entstehen. Dies gilt nicht, wenn der 
Lieferant die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 

4. Wir sind zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages bzw. zum fristlosen Rücktritt ge-
genüber dem Lieferanten berechtigt, soweit Änderungen in anwendbaren nationalen, eu-
ropäischen (EU) oder internationalen Exportkontrollgesetzen und -vorschriften die An-
nahme/Entgegennahme der vertraglichen Leistungen oder die Erfüllung von Pflichten, die 
sich aus dem Vertrag ergeben, unmöglich machen und auch in absehbarer Zeit nicht mög-
lich erscheinen lassen. 

 

§ 7 Regelkonformität – Compliance 

1. Die Lieferungen und Leistungen des Lieferanten müssen den gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere den nachfolgenden Sicherheits- und Umweltschutzbestimmungen entspre-
chen. – Darüber hinaus sind die „Due Diligence Guidance for Responsible Mineral Supply 
Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas“ der Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) einzuhalten. 
2. Der Lieferant steht dafür ein, dass die von ihm gelieferten Produkte den Bestimmungen 

der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Be-
schränkung chemischer Stoffe (im Folgenden: REACH-VO) entsprechen. Die in den Pro-
dukten des Lieferanten enthaltenen Stoffe sind, soweit unter den Bestimmungen der 
REACH-Verordnung erforderlich, vorregistriert bzw. nach Ablauf der Übergangsfristen re-
gistriert, sofern der Stoff nicht von der Registrierung ausgenommen ist. Lieferanten, welche 
ihren Firmensitz in Nicht-EU Mitgliedsstaaten haben, verpflichten sich, einen Only Re-
presentative (im Folgenden: OR) gemäß Art. 8 REACH-VO mit Sitz in der EU zu bestellen, 
der uns namentlich mit Angabe der Adresse bekannt zu geben ist. Der OR übernimmt alle 
Registrierungs- und sonstigen REACH-Pflichten des Lieferanten. Hat der OR eine Vorre-
gistrierung oder Registrierung vorgenommen, muss uns dies unter Angabe der Registrie-
rungsnummer mitgeteilt werden. Bei einem Wechsel des OR oder Einstellung der Tätigkeit 
des OR hat uns der Lieferant unverzüglich zu informieren. Der Lieferant versichert, dass 
die von ihm gelieferten Produkte keine Stoffe der Kandidatenliste gemäß Art. 59 Abs. 1 
und 10 der REACH-VO enthalten. Der Lieferant verpflichtet sich, uns unverzüglich schrift-
lich zu unterrichten, falls – gleich aus welchem Grund – von ihm gelieferte Produkte Stoffe 
der Kandidatenliste enthalten; dies gilt insbesondere im Falle der Erweiterung / Ergänzung 
der Kandidatenliste. Der Lieferant benennt die einzelnen Stoffe namentlich und teilt den 
Massenprozentanteil so genau wie möglich mit.  

3. Der Lieferant verpflichtet sich weiter, dass die von ihm gelieferten Produkte alle Anforde-
rungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (im Folgenden: CLP-VO) erfüllen. Insbeson-
dere stehen Nicht-EU Lieferanten dafür ein, dass ihr OR für die gelieferten Produkte die 
Meldung in das Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis gemäß Art. 39-42 CLP-VO 
durchgeführt hat.  

4. Für den Fall, dass der Lieferant gegen eine der vorgenannten Verpflichtungen sowie gegen 
sonstige, zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, hat uns der Lieferant von sämtlich 
Kosten, Ansprüchen Dritter (z.B. Schadensersatzansprüche) sowie sonstigen Nachteilen 
(z.B. Bußgelder) aufgrund der Verletzung der vorstehenden Bestimmungen freizustellen. 
Dies gilt nicht, sofern der Lieferant diese Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. – Darüber 
hinaus sind wir zu jeder Zeit berechtigt, die entsprechende Bestellung unverzüglich zu 
stornieren und die Annahme der entsprechenden Lieferung zu verweigern, ohne dass uns 
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dadurch Kosten entstehen. Eventuell bestehende Schadensersatzansprüche bleiben hier-
von unberührt. Eine Stornierung oder Annahmeverweigerung stellt keinen Verzicht auf et-
waige Schadensersatzansprüche dar. 

5. Der Lieferant berücksichtigt die anerkannten Regeln der Technik und die jeweils gültigen 
gesetzlichen und behördlichen Vorschriften (insbesondere DIN, VDE, VDI, DVGW). Die 
Ware muss am Tag der Lieferung allen geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorschrif-
ten einschließlich denen des Gerätesicherheitsgesetzes und des Umweltschutzes entspre-
chen und den Unfallverhütungsvorschriften genügen. Falls Gefahrstoffe im Sinne der Ge-
fahrstoffverordnung oder Produkte, bei deren Nutzung das Freiwerden solcher Stoffe nicht 
auszuschließen ist, geliefert werden, hat der Lieferant uns die zur Erstellung des Sicher-
heitsdatenblattes (§14 GefStoffV) erforderlichen Daten unaufgefordert zur Verfügung zu 
stellen.  

 

§ 8 Mängeluntersuchung – Mängelhaftung 

1. Wir sind – vorbehaltlich etwaiger mit dem Lieferanten getroffener Qualitätssicherungsver-
einbarungen – verpflichtet, die Ware innerhalb einer angemessenen Frist auf etwaige Qua-
lität- und Quantitätsabweichungen zu prüfen; die Rüge ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb 
einer Frist von fünf Arbeitstagen, gerechnet ab Wareneingang oder bei versteckten Män-
geln ab Entdeckung, beim Lieferanten eingeht.  

2. Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu. In jedem Fall sind wir be-
rechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung einer 
neuen Sache zu verlangen. Das Recht auf Schadensersatz, insbesondere das auf Scha-
densersatz statt der Leistung bleibt ausdrücklich vorbehalten.  

3. Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mängelbeseitigung selbst vorzuneh-
men oder einen Deckungskauf zu tätigen, wenn der Lieferant mit der Nacherfüllung in Ver-
zug ist. 

4. Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns abweichend von § 442 Abs. 1 S. 2 BGB 
auch dann uneingeschränkt zu, wenn uns der Mangel bei Vertragschluss infolge grober 
Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist. 

5. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt drei Jahre, gerechnet ab Gefahrüber-
gang, soweit nicht die zwingenden Bestimmungen der §§ 445b, 478 Abs. 2 BGB eingreifen. 

6. Die übrigen zwingenden Bestimmungen des Lieferantenregresses bleiben unberührt.  

 

§ 9 Produkthaftung – Freistellung – Haftpflichtversicherungsschutz 

1. Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns 
insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die 
Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenver-
hältnis selbst haftet.  

2. Im Rahmen seiner eigenen Haftung für Schadensfälle im Sinne von Abs. 1 ist der Lieferant 
auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB oder gemäß §§ 830, 
840, 426 BGB uns zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns 
rechtmäßig durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang einer solchen 
Rückrufmaßnahme werden wir den Lieferanten – soweit möglich und zumutbar – rechtzei-
tig im Voraus unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben.  
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3. Die erforderliche Unterrichtung der jeweils zuständigen Behörde nach den Vorschriften des 
Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) übernehmen wir in Abstimmung mit dem Lieferan-
ten.  

4. Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer Deckungs-
summe von 5 Millionen € pro Personenschaden/Sachschaden – pauschal – zu unterhalten 
und uns dies auf entsprechendes Verlangen schriftlich nachzuweisen. 

5. Andere oder weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.  

 

§ 10 Schutzrechte 

1. Der Lieferant gewährleistet, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte 
Dritter verletzt werden. Werden wir von einem Dritten dieserhalb in Anspruch genommen, 
so ist der Lieferant verpflichtet, uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprü-
chen freizustellen.  

2. Bei Schadensersatzansprüchen des Dritten bleibt dem Lieferanten der Nachweis vorbe-
halten, dass er die Verletzung der Rechte des Dritten nicht verschuldet hat. Wir sind nicht 
berechtigt, mit dem Dritten – ohne Zustimmung des Lieferanten – irgendwelche Vereinba-
rungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen. 

3. Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Anwendungen, die uns aus 
oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise 
erwachsen, soweit der Lieferant nicht nachweist, dass er die der Schutzrechtsverletzung 
zugrunde liegende Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 

4. Die Verjährungsfrist für diese Ansprüche beträgt drei Jahre, gerechnet ab Gefahrüber-
gang. 

 

§ 11 Eigentumsvorbehalt – Beistellung – Werkzeuge 

1. Die Übereignung der Ware an uns hat unbedingt und ohne Rücksicht auf die Zahlung des 
Kaufpreises zu erfolgen. Kommt es im Einzelfall dennoch zur Vereinbarung eines (einfa-
chen) Eigentumsvorbehalts zugunsten des Lieferanten, erlischt dieser spätestens mit der 
Kaufpreiszahlung für die gelieferte Ware. Jeder verlängerte oder erweiterte Eigentumsvor-
behalt des Lieferanten ist ausgeschlossen und wird von uns nicht anerkannt.  

2. Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. 
Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten werden für uns vorgenommen. Wird 
unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sa-
che (Einkaufspreis zzgl. MwSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. 

3. Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes der Vorbehaltssache (Einkaufspreis zzgl. MwSt) zu den anderen vermischten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, 
dass die Sache des Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass 
der Lieferant uns anteilmäßig Miteigentum überträgt; der Lieferant verwahrt das Alleinei-
gentum oder das Miteigentum für uns.  
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4. An Werkzeugen, die wir dem Lieferanten zur Ausführung der Bestellung überlassen und 
beistellen, behalten wir uns das Eigentum vor; der Lieferant ist weiter verpflichtet, die Werk-
zeuge ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten Waren einzusetzen. Der 
Lieferant ist verpflichtet, die uns gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten 
gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden zu versichern. Gleichzeitig tritt der Liefe-
rant an uns schon jetzt alle Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung ab; wir 
nehmen die Abtretung hiermit an. Der Lieferant ist verpflichtet, an unseren Werkzeugen 
etwa erforderliche Wartung- und Inspektionsarbeiten sowie alle Instandhaltung- und In-
standsetzungsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Störfälle hat 
er uns sofort anzuzeigen; unterlässt er dies schuldhaft, so bleiben Schadenersatzansprü-
che unberührt.  

5. Soweit die uns gemäß Abs. 2 und/oder Abs. 3 zustehenden Sicherungsrechte den Ein-
kaufspreis aller unserer noch nicht bezahlten Vorbehaltsware um mehr als 10% übersteigt, 
sind wir auf Verlangen des Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte nach unserer 
Wahl verpflichtet. 

 

§ 12 Vertraulichkeit und Geheimhaltung 

1. An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftli-
che Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Ferti-
gung aufgrund unserer Bestellung zu verwenden und nach Abwicklung der Bestellungen 
an uns unaufgefordert zurückzugeben.  

2. Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen 
und sonstigen Unterlagen und Informationen strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur 
mit unserer ausdrücklichen Zustimmung offengelegt werden. Die Geheimhaltungsver-
pflichtung gilt auch nach Abwicklung dieses Vertrages. Sie erlischt aber, wenn und soweit 
das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unter-
lagen enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist oder dem Lieferanten 
nachweislich schon im Zeitpunkt der Mitteilung im Sinne von S. 1 bekannt war. 

3. Der Lieferant hat die Anfrage, die Bestellung, den Vertragsabschluss, die darauf bezoge-
nen Leistungen sowie sämtliche im Zusammenhang mit der Vertragsdurchführung erhal-
tenen Informationen, insbesondere technischer und kaufmännischer Natur, als Geschäfts-
geheimnis zu betrachten und vertraulich zu behandeln. Dritten gegenüber dürfen sie nur 
mit ausdrücklicher Zustimmung von uns offengelegt werden. – Diese Geheimhaltungs-
pflicht gilt auch nach Abwicklung oder Scheitern dieses Vertrages. Sie erlischt, wenn und 
soweit das in den jeweiligen Dokumenten enthaltene Wissen allgemein bekannt geworden 
ist. Vorlieferanten sind entsprechend zu verpflichten. 

 

§ 13 Vertragsüberleitung auf Dritte 

Der Lieferant darf ohne unsere Zustimmung den Vertrag weder ganz noch teilweise auf Dritte 
übertragen. Dies gilt auch für einzelne Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag. 
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§ 14 Schlussbestimmungen – Gerichtsstand – Erfüllungsort 

1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
2. Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch 

berechtigt, den Lieferanten auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.  
3. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.  


